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77 
 

Bundestagswahl 2013 
 
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen online an-

fordern 

 
Am 22.09.2013 findet die Wahl zum 18. Deutschen 
Bundestag statt.  
 
Mehr als 42.000 Wahlberechtigte sind am Wahltag 
allein in Eschweiler aufgerufen, ihre Stimme abzuge-
ben. 
 
Wie bereits bei den letzten Wahlen bietet das Wahl-
amt der Stadt Eschweiler den Wahlberechtigten auch 
für die Bundestagswahl 2013 wieder die Möglichkeit, 
die Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlun-
terlagen online zu beantragen.  
 
Hierzu wird in der Zeit vom 20.08.2013 – einschließ-
lich 17.09.2013 auf der  Startseite der städt. Homepa-
ge (www.eschweiler.de) ein entsprechender Link 
eingestellt, über den dieser Service abgerufen werden 
kann. Der Nutzer wird ausführlich informiert und ein-
fach und verständlich durch das Antragsverfahren 
geführt. Hierzu benötigt der Wahlberechtigte nur ein 
paar Minuten Zeit, um die benötigten Daten in den 
Online-Antrag einzutragen und diesen verschlüsselt 
zu übersenden. Die Daten stehen nach der Eingabe 
sofort online beim Wahlamt bereit und werden dort 
bearbeitet. 
 
Für weitere Fragen stehen die Mitarbeiter des Wahl-
amtes unter den Telefonnummern 71-682 und 71-683 
gerne zur Verfügung. 
 
 
Eschweiler, 13.08.2013 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
78 
 

Bekanntmachung 
 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustel-
lungsgesetz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Serafetdin Ülker, derzeitiger Aufenthalt 
unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung 
gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz zu Aktenzei-
chen 512.2 / UVK / I / 12667/A,  kann durch den Un-

terhaltspflichtigen beim Bürgermeister der Stadt   
Eschweiler, Jugendamt - Unterhaltsvorschusskasse -, 
Zimmer 333 a, Johannes-Rau-Platz 1, 52249       
Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags                      
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und donnerstags                                                   
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 
eingesehen werden. 

Gemäß § 10 LZG gilt die Mitteilung an dem Tage als 
zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens bzw. 
der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. 
 
 
Eschweiler, 12.08.2013 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
 
79 
 

Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Serafetdin Ülker, derzeitiger Aufenthalt un-
bekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß § 7 
Unterhaltsvorschussgesetz zu Aktenzeichen 512.2 / UVK 
/ I / 12667/B,  kann durch den Unterhaltspflichtigen beim 

Bürgermeister der Stadt Eschweiler, Jugendamt - Unter-
haltsvorschusskasse -, Zimmer 333 a, Johannes-Rau-
Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags                      
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und donnerstags                                                    
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG gilt die Mitteilung an dem Tage als 
zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens bzw. 
der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. 
 
 
Eschweiler, 12.08.2013 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
 
80 

 
Bekanntmachung 

 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Serafetdin Ülker, derzeitiger Aufenthalt un-
bekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß § 7 
Unterhaltsvorschussgesetz zu Aktenzeichen 512.2 / UVK 
/ I / 12667/C,  kann durch den Unterhaltspflichtigen beim 

Bürgermeister der Stadt Eschweiler, Jugendamt - Unter-
haltsvorschusskasse -, Zimmer 333 a, Johannes-Rau-
Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags                      
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und donnerstags                                                    
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 

http://www.eschweiler.de/
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eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG gilt die Mitteilung an dem Tage als 
zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen 
sind. 
 
 
Eschweiler, 12.08.2013 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
 
81 

 
Bekanntmachung 

 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustel-
lungsgesetz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Bernhard Treiber, derzeitiger Aufenthalt 
unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung 
gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz zu Aktenzei-
chen 512.2/UVK/II/12904,  kann durch den Unter-

haltspflichtigen beim  Bürgermeister  der Stadt     
Eschweiler, Jugendamt - Unterhaltsvorschusskasse -,  
Zimmer 333, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschwei-
ler 
 
montags bis mittwochs und freitags                     
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und donnerstags                                                    
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW  gilt die Mitteilung an dem 
Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aus-
hängens bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind. 
 
 
Eschweiler, 14.08.2013 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
 
82 

 
Der Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachung vom 14.08.2013 
------------------------------------------------ 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
17.07.2013 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
- Ortseingang Dürwiß-Süd - gemäß § 10 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. l. S. 2414) in der zur-
zeit geltenden Fassung i. V. m. §§ 7 und 41 der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung 
als Satzung beschlossen. 
 
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Dürwiß. Die Abgrenzung 
ergibt sich aus dem nachstehend abgedruckten Karten-
ausschnitt. 
 
 

 
(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.) 

 
 
Entsprechend § 10 BauGB liegt der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan 6 - Ortseingang Dürwiß-Süd - als Satzung 
mit der Begründung ab sofort in der Abteilung für Planung 
und Entwicklung der Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, 
Johannes-Rau-Platz 1, 4. Obergeschoss, Zimmer 447a, 
dauernd während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme 
bereit. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan 6 - Ortseingang Dürwiß-Süd - in Kraft. 
 
Hingewiesen wird auf die Vorschriften der  
§§ 214 und 215 BauGB. Danach sind eine nach § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans 6 - Ortseingang Dürwiß-
Süd - schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes 
geltend gemacht worden sind. Auf die Vorschriften des § 
44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintreten-
den Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche 
wird hingewiesen. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf 
eines Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Eschweiler vorher gerügt wor-
den und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Eschweiler, 14.08.2013 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 


